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RS OGH 1958/2/5 7Ob52/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1958

Norm

ZPO §226 IIB13

Rechtssatz

Wenn in einem Vertrag das Schlägerungsrecht bezüglich einer bestimmten Menge Holzes bedungen wurde, erschöpft

sich die Verp9ichtung der Gegenseite in der Duldung der Auswahl der Holzstämme und der Schlägerung; eine Klage

auf Übergabe des Holzes am Stock ist unzulässig.
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